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Aufmerksame Steuerpflichtige nutzen 
den bevorstehenden Jahreswechsel 
nochmals zu einem Check, ob durch ge-
zielte Maßnahmen noch Steuern für das 
Jahr 2010 gespart werden können. Dabei 
sollten insbesondere folgende Aspekte 
bedacht werden:

Für Unternehmer

Forschungsfreibetrag/Forschungs-
prämie/Auftragsforschung
Bei wirtschaftlich wertvollen Erfindungen 
bzw. im Rahmen des weiter ausgelegten 
Forschungsbegriffs i.S.d. Frascati Manuals 
können 25% der Forschungsaufwendun-
gen als fiktive Betriebsausgabe geltend 
gemacht werden. I.Z.m. volkswirtschaft-
lich wertvollen Erfindungen sind sogar 
u.U. 35% möglich. Anstelle von eigener 

Forschung können auch für Auftragsfor-
schung 25% von max. 100.000 € p.a. als 
Betriebsausgabe angesetzt werden. Al-
ternativ zu den fiktiven Betriebsausgaben 
besteht die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme einer Forschungsprämie i.H.v. 8% 
(Steuergutschrift) – die Prämie kann z.B. in 
Verlustsituationen vorteilhaft sein und ist 
für Kapitalgesellschaften immer besser.

Gewinnfreibetrag (GFB)
Als Nachfolgebegünstigung für den Frei-
betrag für investierte Gewinne gibt es 
seit 2010 den Gewinnfreibetrag. Dieser 
steht allen natürlichen Personen unab-
hängig von der Gewinnermittlungsart 
zu und beträgt bis zu 13% des Gewinnes 
(maximal  100.000 € pro Jahr). Bis zu ei-
nem Gewinn von 30.000 € steht jedem 
Steuerpflichtigen ohne Nachweis ein 
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Frohe Weihnachten

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Angehörigen sowie allen 

Ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches 
Jahr 2011!

office@rein-schreck.at, www.rein-schreck.at

8230 Hartberg, Grazer Straße 13
Tel. 03332 / 650 80, Fax: 650 80-4
office@rein-schreck.at, www.rein-schreck.at
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Aufbewahrungspflichten

Mit 31.12.10 endet grundsätzlich die 
7-jährige Aufbewahrungspflicht für Ge-
schäftsunterlagen des Jahres 2003. Wei-
terhin aufzubewahren sind Unterlagen, 
welche für ein anhängiges Abgaben- oder 
sonstiges behördliches/gerichtliches Ver-
fahren von Bedeutung sind. Unterlagen 
für Grundstücke bei Vorsteuerrückver-
rechnung sind 12 Jahre lang aufzube-
wahren. Dienen Grundstücke nicht aus-
schließlich unternehmerischen Zwecken 
und wurde beim nichtunternehmerischen 
Teil ein Vorsteuerabzug in Anspruch ge-
nommen, verlängert sich die Aufbewah-
rungspflicht auf 22 Jahre. Keinesfalls soll-
ten Unterlagen vernichtet werden, die zur 
Beweisführung z.B. bei Produkthaftung, 
Eigentums-, Bestands- und Arbeitsver-
tragsrecht dienen.

Abzugsfähigkeit von Spenden

Spenden aus dem Betriebsvermögen an 
bestimmte Forschungseinrichtungen 
und der Erwachsenenbildung dienende 
Lehreinrichtungen sowie an Universi-
täten etc. können bis zu einem Maxi-
malbetrag von 10% des Gewinnes des 
vorangegangen Wirtschaftsjahres als 
Betriebsausgabe abgesetzt werden. Zu-
sätzlich und betragsmäßig unbegrenzt 
können auch Geld- und Sachspenden, die 
mit der Hilfestellung bei Katastrophenfäl-
len zusammenhängen, geltend gemacht 
werden, sofern sie der Werbung dienen. 
Auch Spenden für mildtätige Zwecke 
bis zu einer Höhe von 10% des Vorjah-
resgewinns (zusätzlich) können als Be-
triebsausgabe das steuerliche Ergebnis 
mindern. Wesentlich ist, dass die Spen-
den empfangende Organisation bzw. der 
Spendensammelverein in der BMF-Liste 
aufscheint und dass die Spende im Jahr 
2010 geleistet wurde und nachgewiesen 
werden kann. Eine doppelte Berücksich-
tigung einer bestimmten Spende als Be-
triebsausgabe und als Sonderausgabe 
(siehe dazu die Ausführungen im Bereich 
„Für alle Steuerpflichtigen“) ist nicht 
möglich.

Grundfreibetrag von 13% (somit 3.900 €) 
zu, für die Geltendmachung eines hö-
heren Freibetrags sind entsprechende 
Investitionen erforderlich. Begünstigte 
Investitionen umfassen grundsätzlich 
abnutzbare körperliche Anlagen bzw. be-
stimmte Wertpapiere (insbesondere An-
leihen und Anleihenfonds) und erfordern 
eine Nutzungsdauer bzw. Behaltefrist 
von 4 Jahren. Bei Inanspruchnahme einer 
Betriebsausgabenpauschalierung steht 
nur der Grundfreibetrag zu.

Antrag auf Gruppenbesteuerung 
stellen

Bei Kapitalgesellschaften kann durch Bil-
dung einer Unternehmensgruppe die 
Möglichkeit geschaffen werden, Gewinne 
und Verluste (auch ausländische) der ein-
bezogenen Gesellschaften auszugleichen. 
Dies bietet mitunter erhebliche positive 
Steuereffekte. Voraussetzung ist die ge-
forderte finanzielle Verbindung (Kapital-
beteiligung von mehr als 50% und Mehr-
heit der Stimmrechte) seit Beginn des 
Wirtschaftsjahres sowie ein entsprechend 
beim Finanzamt eingebrachter Gruppen-
antrag. Bei allen Kapitalgesellschaften, 
die das Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr 
haben (d.h. Bilanzstichtag 31.12.) ist der 
Gruppenantrag bis spätestens 31.12.10 
einzubringen, damit er noch Wirkung für 
die Veranlagung 2010 entfaltet. Gleiches 
gilt für die Aufnahme in eine bestehen-
de Unternehmensgruppe (etwa weil eine 
neue Beteiligung am 1.1.2010 erworben 
wurde).

Vorgezogene Investitionen (Halb-
jahresabschreibung) bzw. Zeitpunkt 
der Vorauszahlung/Vereinnah-
mung bei E-A-Rechnern

Für Investitionen, die nach dem 30.6.10 
getätigt werden, kann unabhängig vom 
Anschaffungszeitpunkt in der zweiten 
Jahreshälfte die halbe Jahres-AfA abge-
setzt werden. Das Vorziehen von Inves-
titionen spätestens in den Dezember 
2010 kann daher Steuervorteile bringen. 
Geringwertige Wirtschaftsgüter (max. 
400  €) können sofort zur Gänze abge-
setzt werden.

E-A-Rechner können grundsätzlich durch 
die Ausnutzung des Zufluss-, Abfluss-
prinzips eine temporäre Verlagerung 
der Steuerpflicht erzielen. Für in § 19 Abs. 
3 EStG angeführte Ausgaben (z.B. Bera-
tungs-, Miet-, Vertriebs-, Verwaltungs-, 
Zinskosten etc.) ist allerdings lediglich 
eine einjährige Vorauszahlung steuer-
lich abzugsfähig! Regelmäßig wieder-
kehrende Einnahmen oder Ausgaben, die 
zum Jahresende fällig werden, sind jenem 
Kalenderjahr zuzurechnen, zu dem sie 
wirtschaftlich gehören, wenn sie inner-
halb von 15 Tagen vor oder nach dem 31.12. 
bewirkt werden. Sogenannte „stehen 
gelassene Forderungen“, welche nur auf 
Wunsch des Gläubigers später gezahlt 
werden, gelten allerdings als bereits (im 
alten Jahr) zugeflossen.

Vorzeitige Abschreibungen für In-
vestitionen in 2010

Bei Investitionen in Anlagegüter kann 
eine vorzeitige Abschreibung von 30% 
der Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten geltend gemacht werden. Diese 
schnellere Abschreibung des Wirtschafts-
gutes ist vom Anschaffungszeitpunkt 
abhängig (nicht vom Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme) und beinhaltet gegebenen-
falls auch die Normalabschreibung für 
das entsprechende Jahr. Die Begünsti-
gung erstreckt sich auf abnutzbare kör-
perliche Wirtschaftsgüter, nicht aber z.B. 
auf Gebäudeinvestitionen, PKW, GWG, 
gebrauchte Wirtschaftgüter etc. Die vor-
zeitige Abschreibung kann zusätzlich 
zum Gewinnfreibetrag geltend gemacht 
werden.

GSVG-Befreiung
Kleinstunternehmer (Jahresumsatz un-
ter 30.000 €, Einkünfte unter 4.395,96 €) 
können eine GSVG-Befreiung für 2010 
bis 31. Dezember 2010 beantragen. Be-
rechtigt sind Jungunternehmer (max. 
12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 
5 Jahren), generell Männer über 65 bzw. 
Frauen über 60 Jahre oder Personen über 
57 Jahre, wenn die genannten Grenzen in 
den letzten 5 Jahren nicht überschritten 
wurden.

MaSSnahmen vor Jahresende 2010 - Für Unternehmer
(Fortsetzung von Seite 1)
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Folgende Zuwendungen an Dienstneh-
mer sind lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsbeitragsfrei

Lohnsteuer- und beitragsfreie Zu-
wendungen an Dienstnehmer (pro 
Dienstnehmer p.a.)
»	 Betriebsveranstaltungen (z.B. Weih-

nachtsfeier) 365 €.

»	 Sachzuwendungen (z.B. Weihnachts-
geschenk) 186 €.

»	 Freiwillige soziale Zuwendungen an 
den Betriebsratsfonds sowie zur Be-
seitigung von Katastrophenschäden.

»	 Kostenlose oder verbilligte Benützung 
von Einrichtungen und Anlagen, die 
der Arbeitgeber allen oder bestimm-
ten Gruppen von Arbeitnehmern zur 
Verfügung stellt (z.B. Kindergärten, 
Sportanlagen oder Betriebsbibliothe-
ken, nicht aber ein vergünstigtes Fit-
nesscenter oder Garagenabstellplät-
ze).

»	 Zukunftssicherung (z.B. Er- und 
Ablebensversicherungen, Kran-
kenversicherungen, Anteile an 
Pensionsinvestmentfonds oder Pensi-
onskassenbeiträge) bis 300 €.

»	 Mitarbeiterbeteiligung 1.460 €.

»	 Freie oder verbilligte Mahlzeiten und 
Getränke am Arbeitsplatz. Gutscheine 
für Mahlzeiten bis zu einem Wert von 
4,40  € pro Arbeitstag, wenn sie nur 
am Arbeitsplatz oder in direkter Um-
gebung verwendet werden können.

»	 Zuschuss für Kinderbetreuungskosten 
500 €.

Bildungsfreibetrag und Bildungs-
prämie
Bei innerbetrieblicher Aus- und Fortbil-
dung können 20% der Aufwendungen als 
Betriebsausgabe geltend gemacht wer-
den. Zusätzlich steht ein Bildungsfrei-
betrag von 20% der externen Bildungs-
kosten (Kurs- und Seminargebühren, 
Skripten, nicht jedoch Kosten für Verpfle-
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gung und Unterbringung) zur Verfügung. 
Alternativ zum Bildungsfreibetrag gibt es 
eine Bildungsprämie i.H.v. 6%.

Lehrlingsförderungen
Für ab dem 27.6.08 abgeschlossene Lehr-
verhältnisse gelten verschiedene Lehr-
lingsförderungen, welche eine steuerfreie 
Basisförderung, den Blum-Bonus II für 
die Schaffung von Lehrstellen sowie eine 
Qualitätsförderung (z.B. bei erfolgreicher 
Absolvierung eines Praxistests) umfas-
sen.

Werbungskosten noch vor Jahres-
ende bezahlen
Ausgaben, die in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der nichtselbständigen 
Tätigkeit stehen, müssen noch vor dem 
31.12.10 entrichtet werden, damit sie 2010 
von der Steuer abgesetzt werden kön-
nen. Oftmals handelt es sich dabei um 
berufsbedingte Aus-, Fortbildungs- und 
Umschulungskosten. Werbungskosten 
sind entsprechend nachzuweisen (Rech-
nungen, Quittungen, Fahrtenbuch) und 
nur zu berücksichtigen, sofern sie insge-
samt 132 € (Werbungskostenpauschale) 
übersteigen.

Arbeitnehmerveranlagung 2005 
bzw. Antrag auf Rückzahlung von 
zu Unrecht einbehaltener Lohnsteu-
er
Neben der Pflichtveranlagung (z.B. nicht 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr 

als 730  € p.a.) gibt es auch die Antrags-
veranlagung, aus der in der Regel ein 
Steuerguthaben zu erwarten ist. Dieser 
Antrag ist innerhalb von 5 Jahren zu stel-
len. Für das Jahr 2005 läuft die Frist am 
31.12.2010 ab. Mittels Antragsveranlagung 
können Werbungskosten, Sonderausga-
ben, außergew. Belastungen etc. geltend 
gemacht werden, die im Rahmen des 
Freibetragsbescheids noch nicht berück-
sichtigt wurden. Weitere gute Gründe 
für eine Arbeitnehmerveranlagung sind 
z.B. zu Unrecht einbehaltene Lohnsteu-
er, der Anspruch auf Negativsteuer bei 
geringen Bezügen, die Nichtberücksich-
tigung des Pendlerpauschales oder der 
unterjährige Wechsel des Arbeitgebers 
bzw. nichtganzjährige Beschäftigung. 
Wurden Alleinverdiener- bzw. Alleiner-
zieherabsetzbetrag samt Kinderzuschlag 
beim Arbeitgeber nicht entsprechend be-
rücksichtigt, so kann eine nachträgliche 
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Beantragung über die Arbeitnehmerver-
anlagung (Formular L1) oder durch einen 
Erstattungsantrag mittels Formular E5 
(wenn keine lohnsteuerpflichtigen Ein-
künfte vorliegen) erfolgen.

Rückerstattung von Kranken- und 
Pensionsversicherungsbeiträgen bei 
Mehrfachversicherung
Wurden im Jahr 2007 aufgrund einer 
Mehrfachversicherung über die Höchst-
beitragsgrundlage hinaus Beiträge ent-
richtet, ist ein Antrag auf Rückzahlung 
der Krankenversicherungs- und Arbeits-
losenversicherungsbeiträge bis 31.12.10 
möglich. Für Pensionsbeiträge ist die 
Rückerstattung an keine besondere Frist 
gebunden. Rückerstattete Beträge sind 
im Jahr der Rücküberweisung grundsätz-
lich einkommensteuerpflichtig. 



lene Betreuungskosten, welche gegebe-
nenfalls um den steuerfreien Zuschuss 
des Arbeitgebers zu reduzieren sind. Die 
Kinderbetreuung muss in privaten oder 
öffentlichen Kinderbetreuungseinrich-
tungen bzw. durch pädagogisch qualifi-
zierte Personen erfolgen.

Zukunftsvorsorge – Bausparen 
- Prämienbegünstigte Pensionsvor-
sorge

Die 2010 geförderte private Zukunftsvor-
sorge im prämienbegünstigten Ausmaß 
von 2.263,79  € p.a. führt zu einer staat-
lichen Prämie von 9 %. Beim Bausparen 
gilt für 2010 eine staatliche Prämie von 
42 € beim maximal geförderten Einzah-
lungsbetrag von 1.200 €. 

Abschluss von Darlehens- und 
Kreditverträge in das Jahr 2011 ver-
schieben

Durch die geplanten Änderungen im Zuge 
des Budgetbegleitgesetzes sollen die Dar-
lehens- und Kreditvertragsgebühr von 
0,8% bzw. 1,5% abgeschafft werden. Falls 
möglich sollten Kredit- und Darlehens-
aufnahmen daher erst 2011 erfolgen.

Vorziehen von Autokäufen

Jene, die sich in nächster Zeit einen PS-
starken Neuwagen zulegen wollen, 
sollten dies noch im Jahr 2010 machen. 
Durch die geplante Erhöhung der Norm-
verbrauchsabgabe (NoVA) werden Neu-
wagen mit einem Schadstoffausstoß von 
mehr als 180 Gramm/km ab 2011 emp-
findlich teurer.
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Sonderausgaben – Topfsonderaus-
gaben

Die Absetzbarkeit ist mit einem Höchst-
betrag von 2.920  € zuzüglich weiterer 
2.920  € für Alleinverdiener sowie insge-
samt weiterer 1.460 € ab drei Kindern be-
schränkt. In diese Grenze fallen insbeson-
dere Ausgaben für Lebens-, Unfall- und 
Krankenversicherungen, Ausgaben für 
Wohnraumsanierung sowie die Anschaf-
fung junger Aktien. Die im Rahmen dieser 
Höchstbeiträge geltend gemachten Aus-
gaben wirken sich einkommensabhängig 
nur mit maximal einem Viertel steuer-
mindernd aus. Bei einem Jahreseinkom-
men zwischen 36.400 € und 60.000 € 
reduziert sich der absetzbare Betrag über-
dies gleichmäßig auf den Pauschalbetrag 
von 60 €.

Sonderausgaben ohne Höchstbe-
trag und Kirchenbeitrag

Folgende Sonderausgaben sind ohne 
Höchstbetrag unbeschränkt abzugs-
fähig: der Nachkauf von Pensionsversi-
cherungszeiten, Beiträge zur freiwilligen 
Weiterversicherung in der Pensionsversi-
cherung, bestimmte Renten und dauern-
de Lasten sowie Steuerberatungskosten 
(wenn nicht bereits Betriebsaugaben/
Werbungskosten). Pauschalierte Steuer-
pflichtige können Steuerberatungskosten 
jedenfalls als Sonderausgaben absetzen. 
Kirchenbeiträge sind mit jährlich 200 € 
begrenzt. In Hinblick auf die geplante Ver-
teuerung des Nachkaufs von Schul- und 
Studienzeiten kann es sinnvoll sein, dies-
bezüglich noch 2010 aktiv zu werden.

Spenden als Sonderausgaben
An bestimmte Organisationen (For-
schungseinrichtungen, öffentliche Mu-
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seen etc.) können Spenden i.H.v. max. 
10% des Vorjahreseinkommens geltend 
gemacht werden. Wurden bereits im be-
trieblichen Bereich (siehe dazu die Ausfüh-
rungen in der Rubrik „Für Unternehmer“) 
diesbezüglich Spenden als Betriebsaus-
gaben abgesetzt, so verringert sich das 
Maximum bei den Sonderausgaben. Seit 
2009 kann zusätzlich durch private (Geld)
Spenden an mildtätige Organisationen 
(BMF-Liste) Steuer gespart werden. Die 
Obergrenze liegt bei 10% des Vorjahres-
einkommens und die Spenden müssen 
gegebenenfalls mittels Einzahlungsbeleg 
nachgewiesen werden.

AuSSergewöhnliche Belastungen

Damit der Selbstbehalt überstiegen wird, 
kann es sinnvoll sein, Zahlungen noch in 
das Jahr 2010 vorzuziehen (z.B. für Krank-
heitskosten, Einbau eines behinderten-
gerechten Bades). Unterhaltskosten sind 
nur insoweit abzugsfähig, als sie beim 
Unterhaltsberechtigten selbst außergew. 
Belastungen darstellen würden. Bei Ka-
tastrophenschäden entfällt der Selbstbe-
halt.

Anmerkung: Ausländische Einkünfte sind 
bei der Einkommensermittlung sowohl 
für die Höhe der Topfsonderausgaben 
als auch der außergew. Belastung mitbe-
stimmend.

Steuerliche Absetzbarkeit von Kin-
derbetreuungskosten

Kinderbetreuungskosten können für 
Kinder bis zum 10. Lebensjahr mit bis zu 
2.300  € pro Kind und Jahr als außerge-
wöhnliche Belastung steuerlich geltend 
gemacht werden. Die Abzugsfähigkeit 
beschränkt sich auf tatsächlich angefal-


